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Bekanntmachung der TenneT TSO GmbH 
Neubau des Umspannwerks Marienmünster 
(Ersatzneubau für das alte Umspannwerk Vörden) 
Durchführung von Kartierungsarbeiten zwischen Februar und Oktober 
 
Als Übertragungsnetzbetreiber ist die TenneT TSO GmbH in der Region verantwortlich für den Betrieb 
und bedarfsgerechten Ausbau des Stromnetzes und der Umspannwerke auf der Höchstspannungs-
ebene. TenneT führt im Rahmen der Vorbereitung des Genehmigungsverfahrens für den Neubau eines 
Umspannwerks und der damit einhergehenden Trassenverschwenkung Vorarbeiten durch.  
Derzeit sind Kartierungen geplant. Ziel der Kartierungsarbeiten ist die Gewinnung von Erkenntnissen 
zum Umweltschutz, die anschließend zur möglichst umweltverträglichen Planung der Leitungsanbin-
dung genutzt werden. Die folgenden Arbeiten sollen durchgeführt werden:  
 
Baumhöhlenkartierung und Horstsuche  
Begehungen; Zeitraum: Februar bis Juli  
 
Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört auch die Durchführung einer Baumhöhlenkartierung. 
Diese ist erforderlich, um in Wald und Gehölzen (z. B. Feldgehölze) Höhlenbäume und Horste von 
Großvögeln zu identifizieren und diese zu erhalten. Bei Baumhöhlenkartierungen wird die Fläche des 
Untersuchungsgebietes systematisch abgeschritten und dabei jeder einzelne Baum von allen Seiten 
nach Höhlen, Spalten oder ausgefaulten Astabbrüchen visuell abgesucht.  
Bei der Horstsuche ist es möglich, einen größeren Bereich von einem Punkt aus nach Großnestern 
und Horsten abzusuchen. Bei schlechter Einsehbarkeit z. B. bei größeren Gehölzen/Waldflächen ist 
auch eine Betretung dieser Flächen erforderlich.  
 
 
Brutvögel und Fledermäuse: Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen  
Begehungen: ca. 6 tags und 2 nachts; Zeitraum: Februar bis Juli 
 
Hierbei wird eine Fläche visuell beziehungsweise akustisch erfasst, um beispielsweise Vorkommen 
bestimmter Vogelarten oder den Biotop- und Nutzungstyp sowie einzelne Pflanzenarten der Fläche 
festzustellen. Hierzu werden Flächen zu Fuß begangen oder die Erfassung erfolgt von Wegen aus. 
Für die Erfassung kann auch ein Fernglas oder, bei singenden Heuschrecken, ein Ultraschalldetektor 
eingesetzt werden.  
 
 
Haselmaus: Ausbringen von Niströhren/Nistkästen  
Begehungen: ca. 5-6, Zeitraum: März bis November 
 
Das Ausbringen von Niströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, um gegebenenfalls den Nachweis 
eines Vorkommens der Haselmaus zu erbringen. Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu 
Fuß begangen, um möglichst geschützte und störungsarme Standorte zu finden. Dort werden kleine 
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Kästen und Plastikröhren in Büschen und Bäumen befestigt, in denen die Haselmäuse ihre Nester 
bauen können.  
 
 
Reptilien: Ausbringen von künstlichen Verstecken  
Begehungen: ca. 5-6, Zeitraum: März bis Oktober  
 
Künstliche Verstecke aus Schaltafeln, Profilblechen, Bitumenwellpappen, Dachziegeln oder Teichfo-
lien werden an besonnten Positionen im Gelände ausgebracht und gesichert. Die Verstecke werden 
regelmäßig im Rahmen von Transektbegehungen kontrolliert, um darin gefundene Reptilien zu doku-
mentieren. Die Fläche wird dabei zu Fuß begangen.  
Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis beziehungsweise der Bestimmung von Amphibien, 
Reptilien, Heuschrecken und Libellen an allen Gewässern sowie deren direktem Umfeld durchgeführt 
werden. Die Fläche wird dabei zu Fuß begangen.  
 
Xylobionte Käfer, Tagfalter und Fledermäuse: Strukturerfassung  
Begehungen, März bis Oktober  
 
Hierbei werden gezielt Strukturen wie Totholz und Mulmhöhlen an Bäumen erfasst, die Lebensraum 
für holzbewohnende Käferarten bieten. Die Begehung erfolgt idealerweise in der laubfreien Zeit, um 
die Strukturen leichter zu identifizieren. Geeignete Bäume werden markiert, verortet und anschließend 
einer Detailuntersuchung unterzogen, um vorkommende Käferarten zu bestimmen.  
 
  
Beauftragtes Unternehmen  
Die Kartierungsarbeiten werden von dem Umweltplanungsbüro TNL im Auftrag der TenneT TSO GmbH 
vorgenommen. Dafür ist es erforderlich, dass die Beauftragten Grundstücke betreten sowie wald- und 
landwirtschaftliche Wege des geplanten Projektraumes befahren können. Für Ihr Verständnis möchten 
wir uns bedanken. Die Firma TNL kann sich durch ein entsprechendes Schreiben ausweisen. 
 
 
Art und Umfang der Kartierungen  
Für die Kartierungen müssen nicht nur landwirtschaftliche, private und öffentliche Wege begangen, 
sondern in Einzelfällen auch private Grundstücke betreten werden. Der zeitliche Umfang der einzel-
nen Kartierungen ist artspezifisch und dauert zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden am Tag 
und in der Nacht. Teilweise müssen die Kartierungen wiederholt werden oder verschiedene Kartierun-
gen können jeweils in zeitlichem Abstand zueinander stattfinden. Das heißt: Es ist möglich, dass auf 
einzelnen Flurstücken im Untersuchungsraum nur ein Teil dieser Kartierungen durchgeführt oder dass 
die Grundstücke mehrfach betreten werden müssen.  
 
Die Liste der Flurstücke können Sie auf der Projektwebsite unter dem folgenden Link einsehen:  
https://www.tennet.eu/de/projekte/netzverstaerkung-landesbergen-borken 

https://www.tennet.eu/de/projekte/netzverstaerkung-landesbergen-borken
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Ort und Zeit der geplanten Arbeiten  
Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den Lebenszyklen der Flora und Fauna und 
hängt auch von äußeren Umständen wie der Witterung ab. Dieser kann sich daher kurzfristig ändern. 
Zu beachten ist, dass nicht alle Flurstücke innerhalb des Untersuchungsraums von jeder Kartierung 
betroffen sind. Vielmehr finden auf den einzelnen Flurstücken für den dort speziell vorgefundenen Le-
bensraumstyp angepasste Kartierungen statt. 
 
Rechtliche Grundlage 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 des Energiewirt-
schatsgesetzes (EnWG). Nach § 44 Abs. 1 EnWG sind Eigentümer oder Nutzungsberechtigte der be-
troffenen Grundstücke verpflichtet, die zur Vorbereitung der Planung des Vorhabens notwendigen 
Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen sowie sonstige Vorarbeiten durch den Trä-
ger des Vorhabens oder von ihm Beauftragten zu dulden. Mit einer ortsüblichen Bekanntmachung 
werden den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß 
§ 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt.  
 
Flurschäden können bei den Begehungen nicht entstehen. Es werden keine Maschinen eingesetzt; es 
handelt sich um Begehungen zu Fuß oder Befahrungen öffentlicher, privater und landwirtschaftliche 
Wege mit regulären Pkw. Sollte es dennoch zu Schäden kommen, werden diese durch TenneT re-
guliert oder ggfls. in voller Höhe entschädigt. Wir bitten in solchen Fällen um Benachrichtigung. 
 
Kontakt 
Bei Fragen zum Projekt oder zu den geplanten Maßnahmen wenden Sie sich bitte an:  
 
Dr. Marco Bräuer 
Referent für Bürgerbeteiligung  
Telefon: 0177 347 38 96 
E-Mail: marco.braeuer@tennet.eu  

 

 
 


